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Rechtssatz

Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass der Universitätsprofessor mit etwas mehr als 65 Lebensjahren ex lege in

den Ruhestand trat und - unstrittig - einen angemessenen Ruhebezug erhielt, erscheint die in § 163 Abs. 1 BDG 1979

angeordnete automatische Beendigung des Arbeitsverhältnisses in jenem Studienjahr, in dem ein

Universitätsprofessor das 65. Lebensjahr erreicht, jedenfalls als angemessen (Hinweis Urteile des EuGH Fuchs und

Köhler, C-159/10 und C-160/10, Rn 66; Palacios de la Villa, C-411/05, Rn 73).Unter Berücksichtigung des Umstandes,

dass der Universitätsprofessor mit etwas mehr als 65 Lebensjahren ex lege in den Ruhestand trat und - unstrittig -

einen angemessenen Ruhebezug erhielt, erscheint die in Paragraph 163, Absatz eins, BDG 1979 angeordnete

automatische Beendigung des Arbeitsverhältnisses in jenem Studienjahr, in dem ein Universitätsprofessor das 65.

Lebensjahr erreicht, jedenfalls als angemessen (Hinweis Urteile des EuGH Fuchs und Köhler, C-159/10 und C-160/10,

Rn 66; Palacios de la Villa, C-411/05, Rn 73).
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